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(2) Der Zuschuß für Veranstaltungen und Zirkel kann 
gesondert als Einnahmestützung bei monatlicher Ab
rechnung ausgereicht werden. Die Einnahmestützung 
1st der lt. Plan auf 1 MDN Einnahme bezogene Zu
schuß.

(3) Ergeben sich im Laufe der Plandurchführung 
Mindereinnahmen, hat der Leiter des Kulturhauses 
alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, um die 
Rückstände aufzuholen oder sie durch Minderausgaben 
zu decken. Kann dies nicht erfolgen, entscheidet auf 
Antrag des Leiters des Kulturhauses und eingehender 
Prüfung der Notwendigkeit durch den Leiter der Ab
teilung Kultur der zuständige Rat über die Erhöhung 
des geplanten Zuschusses.

§ 6

Kontoführung
(1) Auf Grund des Beschlusses des zuständigen Rates 

über die Einführung der Leistungsfinanzierung führt 
das Kulturhaus entsprechend der bestehenden Regelung 
über die Kontoführung im Bereich des Rates ein Haus
haltsunterkonto zum Gesamthaushaltskonto des Rates 
bzw. ein Haushaitsnebenkonto zum Haushaltsunter
konto der Abteilung Kultur als Fachorgan des Rates. 
Dieses Konto unterliegt nicht dem obligatorischen mo
natlichen Ausgleich durch die zuständige Filiale der 
Deutschen Notenbank. Die Verfügungsberechtigung 
regelt sich entsprechend den gesetzlichen Bestimmun
gen über die kassenmäßige Durchführung des Staats
haushaltsplanes.

(2) Der Leiter des Kulturhauses ist berechtigt, im 
Rahmen der Bestimmungen des Ministers der Finanzen 
über die kassenmäßige Durchführung des Staatshaus
haltsplanes eine Bargeldkasse zu führen, um Bargeld 
anzunehmen und kleinere Ausgaben hieraus zu leisten.

§7
Buchführung, Abrechnung, Kontrolle

(1) Die Buchführung und die Abrechnung regeln sich 
nach den Bestimmungen des Ministers der Finanzen 
und seinen entsprechenden Anweisungen für die nach 
der Leistungsflnanzierung wirtschaftenden Kulturhäu
ser.

(2) Der Leiter des Kulturhauses führt das Klubtage
buch und ein Journal, in das in einfacher Form alle 
Einnahmen und Ausgaben getrennt nach Leistungsbe
reichen zu buchen sind. Die Einnahmen und Ausgaben 
sind im Journal für die einzelnen Veranstaltungen und 
Zirkel zu kennzeichnen.

(3) Das Journal führt der Haushaltsbearbeiter des 
Kulturhauses. Wird kein Haushaltsbearbeiter beschäf
tigt und nimmt ein anderer Mitarbeiter die Funktion 
des Haushaltsbearbeiters wahr, so können diesem für 
die nachgewiesene Mehrarbeit nach Entscheidung des 
zuständigen Rates je nach der Größe der Einrichtung 
monatlich zwischen 15 MDN und 30 MDN als Ent
schädigung gezahlt werden.

(4) Das Journal und die dazugehörigen Belege sowie 
die abgerechneten Quartalspläne der Leistungen und 
Zuschüsse sind mindestens nach Abrechnung jedes 
Quartals durch den Haushaltsbearbeiter des zuständi- 
ßen Rates zu prüfen. Dabei ist die Übereinstimmung

des Kontobestandes mit dem Abschluß der Buchführung 
festzustellen. Durch Unterschrift im Journal ist sowohl 
diese Übereinstimmung als auch die Ordnungsmäßig
keit der Haushaltswirtschaft zu bestätigen. Das gleiche 
gilt für die Abrechnung der Zuschüsse für die Lei
stungsbereiche. Beanstandungen sind in einem Vermerk 
festzuhalten und dem verantwortlichen staatlichen 
Leiter, dem Finanzorgan und dem Leiter des Kultur
hauses zur Beseitigung der Mängel zu übergeben. Die 
Prüfungsvermerke des Haushaltsbearbeiters des zustän
digen Rates sind als Beleg für die Entscheidungen über 
die Mehrleistung zu verwenden.

(5) Die Klubkommission nimmt ihre Rechte ent
sprechend § 7 der Anordnung vom 31. März 1965 über 
die Aufgaben und die Arbeitsweise der Kreiskultur
häuser und der Kulturhäuser in den Städten und auf 
dem Lande wahr.

Materielle Interessiertheit

§ 8

Mehrleistung

(1) Aus Leistungen des Kulturhauses, die zu Ein
sparungen vom geplanten Zuschuß führen, ist bis zur 
Höhe der nichtverbrauchten Zuschüsse die Mehrlei
stung des Kulturhauses zu bestimmen, die in der Buch
führung gesondert auszuweisen und nach den Verwen
dungszwecken abzurechnen ist.

(2) Eine Mehrleistung liegt vor, wenn auf Grund 
von Mehreinnahmen und Minderausgaben der ge
plante Haushaltszuschuß unterschritten wurde. Der für 
das Kulturhaus zuständige Rat entscheidet, welche 
Kennziffern und Aufgaben des Leistungsplanes außer
dem erfüllt sein müssen.

(3) Nicht benötigte Ausgaben für Investitionen und 
Hauptinstandsetzungen dürfen für die Ermittlung der 
Mehrleistung nicht berücksichtigt werden. Die mate
rielle Interessiertheit bei der Verwendung dieser Mittel 
richtet sich nach dem Gesetz über den Staatshaushalts
plan 1966.

(4) Für die quartalsweise Bestimmung der Mehr
leistung ist der abgerechnete Quartalsplan der Leistun
gen und Zuschüsse zugrunde zu legen. Es dürfen nurJ 
eingesparte Zuschüsse herangezogen werden, die sich 
nach Abrechnung aller Einnahmen und Ausgaben der 
durchgeführten Veranstaltungen und der abgeschlos
senen Zirkel ergeben.

(5) Über die Höhe der Anteile des Kulturhauses an 
den Mehreinnahmen und Minderausgaben als Mehr
leistung entscheiden die zuständigen Räte, wenn sie 
über den Jahresplan beschließen.

(6) Die Anteile des Kulturhauses sollen so differen
ziert werden, daß Kulturhäuser, die bereits eine hohe 
kulturpolitische Wirksamkeit erreicht haben und ihre 
Ausgaben zu bedeutenden Teilen aus eigenen Einnah
men decken, eine größere materielle Anerkennung er
halten als solche, die gegenüber diesen fortgeschrit
tenen Einrichtungen noch zurückgeblieben sind. Die 
übergeordneten Räte geben hierzu entsprechende In
formationen. Die Anteile sollen in der Regel minde
stens 40 % der Mehreinnahmen und Minderausgaben 
betragen.


